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Ausgaben aufgrund von Krankheit oder Behinderung können unter gewissen Voraus-
setzungen unter dem Titel der außergewöhnlichen Belastungen steuermindernd geltend 
gemacht werden. Allgemein wird dabei zwischen Kosten mit und ohne Selbstbehalt  
unterschieden. Nachfolgend geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Möglich-
keiten der steuerlichen Absetzbarkeit.

KRANKHEITSKOSTEN MIT SELBSTBEHALT

Grundsätzlich gilt, dass als Krankheitskosten nur Kosten berücksichtigt werden dürfen,  
die der Linderung oder Heilung einer bestehenden Krankheit dienen. Kosten für Behan-
dlungen, die der Vorbeugung einer Krankheit dienen, sind nicht absetzbar. Unter Krankheitskosten versteht man bspw. Arzt- und 
Spitalshonorare, Rezeptgebühren, Ausgaben für Heilbehelfe wie Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Ausgaben für Zahnbehand-
lungen, Fahrtkosten zum Arzt oder ins Krankenhaus oder Zuzahlungen zu Kur-, Rehabilitations- und Spitalsaufenthalten. Die dabei 
entstandene Kosten sind um erhaltene Vergütungen von Krankenkassen sowie im Falle von Kur-, Rehabilitations- und Spitalsauf- 
enthalten um eine Haushaltsersparnis von EUR 5,23 pro Tag zu kürzen. Von den sodann geltend gemachten Kosten wird ein einkom-
mensabhängiger Selbstbehalt abgezogen. Dieser Selbstbehalt beträgt zwischen 6 % und 12 % des steuerpflichten Einkommens, wo-
durch der Steuervorteil stark gemindert bzw. oftmals zur Gänze zunichte gemacht wird.

KRANKHEITSKOSTEN OHNE SELBSTBEHALT

Ab einem Behinderungsgrad von mindestens 25 % können die dadurch entstandenen Mehrbelastungen ohne Selbstbehalt entwe-
der mittels eines pauschalen Freibetrages oder durch Nachweis der tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden. Sofern Pflegegeld 
bezogen wird, wird auch ohne Nachweis von einem Behinderungsgrad von mindestens 25 % ausgegangen. Wird kein Pflegegeld 
bezogen, ist der Grad der Behinderung amtlich festzustellen und nachzuweisen (Behindertenpass). Bei Pflegegeldbezug steht der pau-
schale Freibetrag nicht zu. Unabhängig, ob der pauschale Freibetrag zusteht oder nicht, können aber die tatsächlichen Kosten ohne 
Abzug eines Selbstbehaltes angesetzt werden (das Pflegegeld wird hier allerdings gegengerechnet). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
Kosten für Hilfsmittel wie bspw. Rollstühle, Krücken, Kfz-Adaptionen, Wohnungsumbauten, Sehbehelfe, etc. sowie Kosten der Heilbe-
handlung wie bspw. Arzt- und Spitalskosten, Medikamente, Kurkosten, Fahrtkosten zur Behandlung, etc. geltend zu machen.

Steuerliche Absetzbarkeit von Krankheitskosten: 
Außergewöhnliche Belastungen mit und ohne Selbstbehalt

UNSER TIPP
Sofern außergewöhnliche Belastungen nicht mittels Freibeträgen berücksichtigt werden, sind die tatsächlichen Kosten nach-
zuweisen. Die entsprechenden Belege sind unterjährig aufzubewahren und bei Nachfrage dem Finanzamt vorzulegen. Dabei 
sind allgemeine Krankheitskosten und Kosten der Behinderung zu trennen, da nur Kosten der Behinderung ohne Selbstbehalt 
berücksichtigt werden können. 


